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Das Privatversicherungsrecht und die

Vermögensschädeii der Versicherungsträger.
Von GL Heymann. Korrespondent beim Hauptverband

deutscher Ortskrankenkassen (E. V.)f Dresden.

Die Versicherungsträger haben ihre Gelder mündelsicher a«n-

..jlegen« Dadurch sollen Vermögensverluste nach Möglichkeit
vermieden werden. Vermögensverluste treten aber dennoch ein,

wenn der Versicherungsträger infolge einer gesetzlichen Haft¬

pflicht für ein Schadenereignis verantwortlich gemacht wird,

wenn Gelder durch Veruntreuung oder mangelhafte Amtsfüh¬

rung verlorengehen, wenn Schaden infolge Brand, Blitzschlag
oder Explosionen entstehen oder schwere Diebstähle. Einbrüche

oder Beraubungen vorkommen. Da die Krankenkassen immer

ir.ehr dazu übergehen, eigene Zahnkliniken, physikalische Heil¬

anstalten, Zander-Institute, Röntgeninstitute, Badeanstalten usw.

einzurichten, sind naturgemäß die Haftpflichtgefahren, denen die

Krankenkassen ausgesetzt sind, erheblich größer als vorher.

Em HaftpfÜchtanspruch kann insbesondere dadurch begründet
werden, daß den in diesen eigenen Betrieben behandelten Per¬

sonen infolge fahrlässiger Behandlung ein Schaden zugefügt wird.

Gemäß § 278 BGB. würde der Versicherungsträger ohne weiteres

auch für das Verschulden der Personen, deren er sich zur Er¬

füllung seiner Verbindlichkeit — nämlich der gesetzlichen Ver¬

pflichtung zur Gewährung der Behandlung — bedient, einzutreten

haben. Der Einwand, daß bei Auswahl der bestellten Personen

die erforderliche Sorgfalt beobachtet worden ist. und dadurch

die Haftpflicht für die Beschäftigung ausgeschlossen sei. dürfte

kaum in Frage kommen. Daß in einzelnen solchen Fällen, in

«teilen z. D. dem Geschädigten eine lebenslängliche Rente zu

zahlen ist, der Schadenersatzanspruch des Geschädigten einen

sehr beträchtlichen Vermögensverlust für den Ersatzverpflich¬
teten bedeuten kann, beweisen die bisher von den Versiche¬

rungsunternehmungen erledigten Haftpflichtiälle. wobei Beträge

von 20000 bis B0000 Mk. für den einzelnen Fall nicht selten zu

zahlen waren. Bei dem umfangre eben Schalterverkehr in den

Krankenkassen kann, außer in den genannten Fällen, der Haft-

pfhehtanspruch seine Ursache in schlechter Beschaffenheit des

Fußbodens, dem unterlassenen Streuen bei Glatteis uswr. haben.

Wird einem hiernach Geschädigten auf Grund der Invaliden¬

versicherung eine Invalidenrente gewährt, dann ist noch zu be¬

achten, daß der Anspruch des Geschädigten gegen den Ersatz-

verpflichteten gemäß § 1542 RVO. auf den Träger der Invaliden¬

versicherung übergeht Die Versicherungsanstalt hat also inso¬

weit einen Ersatzanspruch, als sie dem Geschädigten Leistungen

gewähren muß. Damit der Haftpflichtige in solchen Fällen nicht

von zwei Seiten haftpflichtig gemacht werden kann, darf er in

diesem Falle den Anspruch des Geschadigten nicht diesem gegen¬

über direkt befriedigen. Es ist vielmehr die entsprechende
Summe der Versicherungsanstall gemäß § 1542 RVO. fflr die

von ihr gewährten Leistungen zu überweisen. Besteht hiernach
für die Versicherungsträger infolge Erweiterung ihres Tätigkeits¬
gebiets eine erhöhte Haftpflichtgefahr, so entsteht andererseits

das Verlangen nach einem Schutz ^exen genannte Ansprüche.

Einen solche;/ Schutt bietet der Abschluß einer Haft¬

pflichtversicherung. Dadurch wird geren Gewährung
Deckung bei Schaden-
Sach- und gegebenen-

einer bestimmten Prämie eine gewisse

ersatzansprächen, die wegen Personen¬
falls VermÖgensscbäden eintreten, gewährt. Der Einschluß der

Haftpflicht des Personals in die Vei Sicherung mag meist beson¬
ders vereinbart werden. Es sollte daher darauf geachtet wer¬

den, daß auch die Haftpflicht des Personals mit in die Versiche¬

rung eingeschlossen ist weil, wk erwähnt« der Arbeitgeber für

das Versehen seiner Angestellten haftet. Der Versicherungs¬
schutz umfaßt im allgemeinen sowohl d.e Abwehr unbegründeter

als die Befriedigung begründeter Ansprüche und erstreckt sicli
auf die vom Versicherungsnehmer im Vertfag näher zu bezeich¬

nenden Risiken. Nicht in die Versicherung einbezogen sind ge¬

wöhnlich Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund des An¬

trags oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen
Haftung des Versicherungsnehmers hinausgenen. vorsätzlich her¬

beigeführte Schäden. Fehlbeträge bei der Kassenführung durch

\Veruntreuung und Schäden wegen Ueberschreitung von Vor-

anschlagen. Die Ausübung von Rechten ist ausschließlich Sache
der Versicherungsgcsei'schaft. Die Gesellschaft ersetzt inner¬

halb des im Versicherungsschein vereinbarten Höchstbetrages
diejenige Summe ganz oder zum vereinbarten Anteil, die ge¬

richtlich oder auf Grund eines vom Verein genehmigten Ver¬

gleichs oder Anerkenntnisses zu bezahlen ist. Entsteht wegen

des Ersatzanspruchs ein Prozeß, so trägt die Gesellschaft ge¬

wöhnlich die notwendigen Prozeßkosten und bewirkt im Falle

einer vom Gericht auferlegten Sicherheitsleistung die Sicher¬

heitsleistung im Umfang der Ersatzpflicht. Erweiterungen des

Versichertenrisikos müssen innerhalb einer bestimmten Frist an¬

gezeigt werden. Der Versicherungsanspruch ist innerhalb der

festgesetzten Frist geltend zu machen.
Nach den zwischen dem Hauptverband deutscher Orts¬

krankenkassen und dem Verband der Dentisten im Deutschen

Reich abgeschlossenen Vereinbarungen sind z. B. auch die Den¬

tisten verpflichtet, einer Haftpflichtversicherung anzugehören,
Wird also dem Versicherten bei der Behandlung durch den Den¬

tisten ein Körperschaden zugefügt, dann ist zunächst die Kasse

verpflichtet, dem Versicherten die notwendige ärztliche Hilfe zu

gewähren. Die Kasse könnte aber den Dentisten für den ent¬

standenen Schaden haftbar machen. Durch die von dem Den¬

tisten abzuschließende Haftpflichtversicherung ist )edoch der

Dentist durch die Versicherung gedeckt und die Kasse würde

ihr den entstandenen Schaden von der Versicherung entschädigt.

Die Haftpflichtversicherung bezieht sich in der Hauptsache

auf den Schaden, der dadurch entsteht, daß der Versicherungs¬
nehmer auf Grund gesetzlicher Bestimmungen in Anspruch ge-

nommmen wird. Bei Unfällen dagegen, in denen keine gesetz¬

liche Haftpflicht besteht, z. B. bei Unfällen der Angestellten, be¬

sonders der Kassenboten, hat die Haftpflichtversicherung nicht

einzutreten. Obgleich der Versicherungsträger für derartige Un¬

fälle meist gar nicht verantwortlich gemacht werden kann, ent¬

spricht es doch dem sozialen Empfinden, hellend einzutreten.

wenn es sich um einen im Dienst verunglückten Angestellten

handelt, zumal wenn ein ausreichender Pensionsanspruch noch

nicht besteht.

Diesem Zweck dient die Unfallversicherung, die

entweder für sämtliche Angestellte oder auch nur fiir einzelne

Gruppen zulässig Ist Hierbei können auch die Kehrfrauen —

besonders bei großen Kassen — in Betracht gezogen werden.

Diesen kann bei ihren Reintgungsaii>eiten sehr leicht ein Unfall

zustoßen. Verschiedene Kassen haben iur die Kehrfrancn eine

derartige Versicherung abgeschlossen, s. B. de Allgemeine Orts¬

krankenkasse Leipzig. Die Unfallversicherung kann als Ergän¬

zung der Leistungen aus der berufsgenossenschaftlichen, Invali¬

den-, Angestellten- oder Pensionsversicherung abgeschlossen

werden. Denn die aus den letztgenannten Versicherungen /jx

gewährenden Renten reichen für d?n vom Unfall Betroffenen

häufig nicht aus. Je nach den Bedingungen der Gesellschaft ist

3 Versicherung in verschiedenen Formen möglich. Sie kann

ffir den Todesfall oder für vorübergehende Invalidität oder für

dauernde Invalidität mit einmaliger KapiUlzahltmg oder mit

Rentenzahlung erfolgen. Bei ^er Unfallversicherung kann es

sich insbesondere nur um Entschädigung solcher Unfälle handeln,

bei denen der Versicherte durch plötzlich anf seinen Körper von

auften wirkende Ereignisse einen Schaden crle: let. lür die Ent¬

schädigung von Unfällen, deren Herbeiführung durch körper¬

liche Gebrechen begünstigt worden ist, bestehen beschränkends
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und

aus-

i n -

der

1 i imungcn« Bei der Versicherung der Kass I ten sind nft-

Bials bei i Vereinbarungen erforderlich, «venu sich die Ver-

* :< herung auf d*ss Radfahren erstrecken soll. Kommen mehrere

l rsonea in Betracht, dann kann die Versicherung mit oder ohne

N««mensangabc der zu Veis.cherndenerfoia.vn. Dadurch erübrigt

Sich beim Wechsel des Personals die Mi mg der Veränderun¬

gen. Die Versicherung kann nach in der We*se abgeschlosaea

werden« daß die eingezahlten Prixien beim E'leten sines ver-

i -.harten Zeitraums oder beim Todesfall zurückgezahlt werden.

Es lört zn dea Aufgaben der Betriebsräte, aal den AbscWiifl

der Versicherung hinztiwirkeu.

In der letzigen Zeit rahmen besonders d.e schweren

DtebsOhle, Einbrüche. Beraubmigeu und räuberisebea

Pressungen immer mehr tu. Zumal kleine Kassen

Zweigstellen 'id der Gefahr des Einbruchs leicht

gesv u\ \< solchen Verlusten schützt d.e

IS r u c h - D ie bS t a h 1 Versicherung mit Einschluß

Seh.: len durch Raub und räuberische Erpressung. Durch diese

Art dei Versicherung wird im allgemeinen der Wert der ver¬

sicherten Suchen ersetzt d»e mittels Einbruch aestohlea zer¬

stört o er be«schfidigt »erden« Der Ersatz erfolgt meist teils in

bar; nur bei gestohlenen Wertpapieren Inhalten sich die Gcsell-

achaftea oftmals vor, Ersatz durch gleichartige Stücke in glei¬

chem Nennwert EU leisten. Dagegen erstreckt sich die Ver¬

sicherung nicht aal den Schaden, der durch Brand. Aufruhr.

Exptosiouea oder nn Falle eines Kriegszustandes entsteht. Die

versicherten Sachen sollen sich in verschlossenen Behältnissen

befinden, die eine erhöhte Sicherheit, und zwar auch gegen die

Wegnahme der Ikhüitnissc selbst gewähren« Die Versicherung

darf nicht zu einer Bereicherung führen. Beim Anspruch gegen

mehrere Gesellschaften bestehen daher beschränkende Bestim¬

mungen. Ersetzt wird der Wert zur Zeit des Eintritts des Ver-

Sicherungsfalls. Das ist bei der herrschenden Geldentwertung

Von großer Bedeutung. Vvird z. B. eine Schreibmaschine ge-

sUrhien, dann ist nicht der Anschaffungspreis maßgebend, sondern

gier Wert zur Zeil des Diebstahls. Bei abgenutzten Gegen¬

ständen wird dagegen der Mirderwert mit in Betracht gezogen.

Entstehen im Laufe der VersicherungspcriGdc mehrere Versiche¬

rung*.alle, dann haftet die Gesellschaft für die weiter entstande¬

nen Versicherungst;i!)e nur bis zur Hohe des nach Abzug der zu

Mstendea Entschädigung verbleibenden Restes der Versiche-

laatlltimmr, falls nicht durch eine Nachversicherung die Ver-

sicherunxssumme miedet encicht worden ist. Ist die bc;m Ein-

Ixitt des Versichernngsfalls versicherte Sache nicht zum vollen

Wert versichert worden, dann haftet der Versicherer nur nach

dem Verhältnis der Versicherungssumme zu jenem Werte. Des¬

halb ist die Angabe einer zu geringen Versicherungssumme nicht

zweckmäßig. In den meisten Versicherungibedingungen ist vor-

gesellen, daß dem Versicherungsnehmer für wieder beigebrachte

Sachen die Wahl bleibt« ob er sie dem Versicherer ül^rlass.n

«Kkr gevjen Rückgabe der Entschädigung behalten will. Aufwen¬

dungen des Versicherungsnehmers zur Entdeckung des Tüters

«der zur Wiedererlangung der gestohlenen Sachen werden ge¬

wöhnlich vom Versicherer erstattet« soweit sie den umständen

Bach criorderlich waren. Der Versicherer ist jedoch von der

Leistung frei, wenn der Schaden vorsatzlich oder durch grobe

Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist Die Hohe des Scha.!c:r>

kann nach den in den verschiedenen Versicherungsbedingungcu

vorgesehenen Grundsätzen durch Sachverständige endgültig fest¬

gestellt werden. Der Versicherungsschutz gegen Beraubung oder

räuberische Erpressung bedarf im aliscmeincn einer besonderen

Vereinbarung. Durch eine solche Erweiterung der Versicherung

wird also bei Jen unter Anwendung von Gewalt gegen die ver¬

sicherte Person entstandenen Schäden unter den in den Ver-

SicherunkrsbcJ:iigungen vereinbarten Voraussetzungen Versichc-

rungssduuz gewahrt. Diese Erweiterung der Versicherung

kommt besonders für Kasseuboten in Fra;:e.

1 Versicherung legen Schaden durch Brand« Blitzschlag

cuVr I iplosion tri*»;.;' unter gshnlichen Bedingungen durch AI -

Schluß einer Feuerversicherung. Durch die Feuerver-

skheru i wird der Brandschaden ersetzt soweit er die ver¬

sieh. MK'hen betrifft ledoefa wird ein weiterer mittelbarer

Schaden, sowie dcr durJi Eintritt des Versicherungsfalls ent¬

gehende Gewinn nicht ersetzt« wein nichts Besonderes verein¬

bart worden st Voraussetzung iur Haftung des Versicherers ist

imrr.cr, daß es sieb um einen dur^h Brandereignis verurs chteu

Schaden Bares Geld. \\ ert; apicre und Ihnliches sind

ebenfalls uut in versichert wenn ^k*s beso 'ers vereinbart

Ist. Der \ ei er fa l ferner p*ir dann für den binden,

wenn sich die ver t< -..che in der angegebenen Versiche-

rungslokalitäl hefindet

Eine für dk \ gestt ten und Beamten dei Körperschaften
zweckmäßige Art her V :hernng stellt die Dienstkau-

tioaavereicher ung i Da jedoch die Kaution einersetts

i ht Immer einen genügenden Sehnt2 gegen Verfehlungen hol

und andererseits die Mehrzahl der Angestellten und Beamten

mein tther das tuord' i che Vermögen ^ Ute. »st ietzl iiie:sur,s

d.e Hinterlegung VO« Kau Bl o tchafff So ist :\ B« auJi

nach der zwischen dem Hauptverband de isc.ter Ort?1 •? uken-

kassea sad dem gZcntraiverbaad der Angestellten abgeschlosse¬

nen Tarifgemeinschaft Wr die Kassenangestellten die Forderung

von Dienstkantionea unzulässig. Aber wo noch solche Amts¬

sicherheiten verlangt werden, kann das durch eine von dem

Angestellten zugunsten der Körperschaft abzuschließende Kau-

tonsverskheruag erfolgen. Für die Hinterlegung der Sicherheit

in dieser Form bedarf es natürlich des Einverständnisses der

Dienststelle. Der Angestellte hat dann dafür lediglich eine he-

strömte lahresprimie zu entrichten. Die Versicherungsgesell¬

schaft ersetzt bis zur Hohe der Versicherungssumme den Scha¬

den, der der versicherten Körperschaft durch Unterschlagung von

Geldern erwächst. Die Haftung für vorsätzliche oder fahrlässige

Handlungen oder Fehlbeträge «nd die Geltendmachung von

Ersatzansprüchen gegen den Versicherungsnehmer bei vorsätz¬

licher Pflichtverletzung ist je nach den Versicherungü>edingungen

verschieden geregelt. Am vorteilhaftesten ist es natürlich, wenn

der Versicherungsnehmer, also der Angestellte, die Versicherung

nur unter der Bedingung abschließt, daß bei Eintritt des Ver-

Sicherungsfalls die Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch

die Versicherungsgesellschaft gegen ihn ausgeschlossen ist Er¬

folgt die Versicherung nicht mit dieser Bedingung, dann konnte

die Versicherungsgesellschaft von dem Versicherten Ersatz ver¬

langen. Dort, wo gezahlte Kautionen nicht bereits auf Qrund

tariflicher Vereinbarungen zurückzuzahlen sind, könnten sie

trotzdem zurückgegeben und die Sicherheitsleistung durch den

Abschluß einer solchen Versicherung erfolgen, damit den Ange¬

stellten die Verfügung über ihr Kapital ermöglicht wird.

Da nun, wie erwähnt, die Forderung von Dienstkautionen

oftmals nicht mehr zulässig, ist, sollten sich jedoch die Körper¬

schaften durch den Abschluß einer Versicherung gegen

Schaden durch Veruntreuung und mangelhafte

Amtsführung decken. Die Versicherung ist von der Körper¬

schaft abzuschließen. Nach den Bedingungen kann sich die Ver¬

sicherung auf den Ersatz des Schadens, der.durch fahrlässige

Wahrnehmung der Amtspflichten oder mangelhafte Amtsführung

entsteht, erstrecken. Zahlreiche Kassen haben bereits diese

Versicherung abgeschlossen. Dadurch wird das Vertrauen zu

den Beamten und Angestellten durchaus nicht erschüttert. Denn

auch unter ihnen gibt es solche, d.e einen Fehler im Amt be¬

gehen können. Deshalb kann es den Angestellten nur recht sein.

wenn derartige Schäden durch Versicherungen gedeckt werden.

Zudem bietet eine solche Versicherung bei ausreichender Ver¬

sicherungssumme größere Sicherheit als die Hinterlegung einer

Kaution, weil oftmals der Schaden Kroßer ist als d.e hinterlegte

Sicherheit. Aber nicht nur den Angestellten und der Körper¬

schaft, sondern auch den Organen der Körperschaft bietet die

Versicherung Deckung gegen Schäden durch mangelhafte Amts¬

führung. Da die Mitglieder der Organe der Versicherungsträger

ihr Amt ehrenamtlich verwalten und gemäß § 23 RVO. für ge¬

treue Geschäftsführung haften, haben sie erhebliches Interesse

aa dem Abschluß dieser Versicherung. Besteht die Versiche¬

rung nicht, dann können die Angestellten und Organe von der

Körperschaft für etwaige Schäden haftbar gemacht werden. Ist

aber eine Versicherung abgeschlossen, dann geht der Schaden¬

ersatzanspruch auf die Versicherungsgesellschaft über. Ge¬

wöhnlich verzichtet die Versicherungsgesellschaft Je nach den

Bedingungen auf Ersatzansprüche ihrerseits gegen die Ange¬

stellten und Organe. Das muß beim Abschluß der Versicherung

besonders beachtet werden, weil sonst die Gesellschaft Ersatz¬

ansprüche gegen die Angestellten und Organe geltend machen

kann. Ueber den Umfang dtr Haftpflicht und die weiteren Be¬

dingungen einer solchen Versicherung kann auf die Ausführungen

von Helmut Lehmann in der „Ortskrankenkasse" 1917. Spalte 296.

verwiesen werden. Soweit bereits eine Kaution hinterlegt wor¬

den ist« haltet meistens die Gesellschaft bis zum Betrag der

hinterlegten Kaution nicht. Falls daher eine Veruntreuungsver-

Steherung abgeschlossen ist. ist es zweckmäßig, die Kaution

zurückzuzahlen bzw. eine bestehende Kautionsversicherung auf¬

zuheben. Verschiedene \ ersieberungsseseüschaf ien gewähren

auch, wenn nebenbei eine Kautiousversicherung besteht, einen

Primiennachlag.
Zu prüfen w Ire noch die Frage, ob Kassen mittel tür

Solche Versicheringen verwendet werden können. Aus dem

Wortlaut des I 963 RVO. ist das nicht ohne weiteres zu ent¬

nehmen. Es ist aber davon auszugehen, daß die Ausgaben üir

Versicherungen im Interesse des Versicherungsträgers erfolgen

und zu den Verwaltungskosten gehören« Da eine gesetzliche Er¬

läuterung des Begrifis ..Verwaltungskostcn" fehlt, kann man sich

nur an die bisherige Rechtsprechung darüber halten. Danach

gehören zu den Verwaltungskosten diejenigen Ausgaben, die dem

Versicherungsträger die Erfüllung der gesetzliches oder gesit¬

teten Unterstützungspflicht ermöglichen. Nach den Ausführun¬

gen zu $ 363 Im „Handbuch der Krankenversicherung" von Haha

ist es auch nicht unbedingt notwendig, daß eine unmittelbare Be¬

ziehung der aufgewendeten Mittel zu den im § it>3 RVO. be¬

zeichneten Zwecken vorliegt. Es genügt vielmehr, wenn die

Ausgaben nach vernünftigen Venu altungsgruadsitzeu den

Zwecken dt i Versicherungsträgers dienen. Dazu gehören auch

die k fcteu füi Versicherungen, durch die der Versicherungs-

tri :cr einen etwaigen Schaden abwenden kann, der ihn in der

Erfüllung setner gesetzlich zugewiesenen Aufgaben verhindern
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würde. Solche Ausgaben liegen daher im Interesse des Ver¬

sicherungsträgers und sind als Verwaltuugskosten zu buchen.

Obgleich nun der Versicherungsträger in manchen Fällen einen

Ersatzanspruch gegen den Schädiger geltend machen muß und

dadurch der Vermögensschaden wiederum ausgeglichen werden

könnte, ist doch in Betracht zu ziehen, daß der Ersatzanspruch

nur dann befriedigt werden kann, wenn der Ersatzpflichtige in

der Lage ist. den Schaden zu ersetzen. Verschiedene Aufsichts¬

behörden, so z. B. in Aachen« Braunschweig, Guben. Würzburg,

haben bereits die Ausgaben für Versicherungen genehmigt. Auf

alle Fälle ist es ratsam, vor Abschluß der Versicherungen sich

mit der Aufsichtsbehörde wegen der Verwendung der Mittel in

Verbindung zu setzen. Wie in der Entscheidung des Oberver¬

sicherungsamts Dortmund vom 26. Mai 1910 (..Arbeitervcrsor-

gung" 1916, S. 632) zum Ausdruck kommt, sind zwar Ausgabe¬

posten zu beanstanden, durch die eine Versicherung der Mit¬

glieder der Organe vor Unfällen erfolgt. Jedoch erscheint die

Entscheidung nach den an gleicher Stelle abgedruckten Ausfüh¬

rungen des Geh. Justizrats Hahn anfechtbar. Ausgaben für Ver¬

sicherungen, in denen die Angestellten und Mitglieder der Organe

selbst als Versicherungsnehmer auitreten. erscheinen allerdings

unzulässig. Nur für Versicherungen, bei denen die Körperschaft

selbst als Versicherungsnehmer bezeichnet ist, wäre die Ver¬

wendung von Kassenmittela zur Prämienzahlung für zulässig zu

erachten.

Verwaltung.
Gesetz betretend Aenderungen in der Du!all Versicherung.

in dritter Beratung am

i _den Bezirkswirtschaftsrats und die in seinem Bezirke hauptsäcb

lieh vertretenen Verbände der landwirtschaftlichen Arbeltgeber und

Arbeitnehmer sowie die landwirtschaftlichen Vertretungskörper,

Die zu hörenden Verbände und Vertretungskörper bezeichnet die

oberste Verwaltungsbehörde« Bei der Festsetzung berück¬

sichtigt das Oberversicherungsamt die Säue für Barlöhne und

Sachbezüge in den für sc,nen Bezirk zwischen landwirtschaft¬

lichen Arbeitgebern oder Vemftrigungen solcher nnd Verein!-

langen landwirtschaftlicher Arbeitnehmer abge ?chlosaenei

Tarifverträgen«

(Nach den Beschlüssen des Reichstags

19. März 1921.)

Der Reichstag bat das folgende Gesetz beschlossen, das

mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

A r t i k e 1 I. In I 544 Abs. 1 Nr. 22% U S%* 923 Abs. 1 Nr. 2.

§ 1063 der Reichsvcrsicherungsordnung wird das Wort ..fünf¬

tausend44 durch elas Wort ..vierzigtausend14 ersetzt.

A r t i k ei 11. Der § 548 dei" Reichsversicheruugsordnung er¬

halt folgenden Wortlaut:

Die Sitzung kann die Vcrs.dierungspflicht erstrecken:

L auf Betriebsunternehmer.
2. auf Hausgewerbtreibende (§ 162). die Unternehmer eines

in c'en §§ 537. 538 bezeichneten Betriebs sind.

3. auf Betriebsbeamte. deren Jahresarbeitsverdienst vierzig¬

tausend Mark an Entgelt übersteigt

Artikel III. Der § 925 der Reichsversicherungsordnung
erhält folgenden Wortlaut:

Die Satzung kann die Versicberungspflicht erstrecken auf

1. Unternehmer.
2. Bet iebsbeamte. deren Jahresarbeitsverdienst vierzig¬

tausend Mark an Entgelt übersteigt.

Artikel IV. In § 550 Abs.l. 2 und § 927 Abs« 1. 2 der

Reichsvers.cherungsoiduuug wird das Wort „dreitausend4* durch

das Wort ..vierzigtausend4 ersetzt

Artikel V. In § 563 Abs.2. 8 732 Abs. 2. §§ 939. 1017

Abs« 2. §8 1073, 1079 der Reichsversicherungsordnuug wird das

Wort „eintausendachthundert1' durch das Wort ..zehntausend¬

zweihundert44 ersetzt.

Artikel VI. Der $ 1170 der Reichsvcrsicltentngsordnuttg
erhält folgenden Wortlaut;

Ucbersteigt der Entgelt Wihrend der Beitragszeit im Jahres¬

betrag zehntanscndzweihundert Mark, so wird vom Ueberschuß

nur ein Drittel angerechnet; übersteigt er vierzigtausend Mark,

so wird der Ueberschafl nur angerechnet, soweit die Satzung

die Versicherung auf einen höheren Jahrcsarbeitsverdienst er¬

streckt hat

Artikel Vit Die Vorschriften des § 936 Abs. 2, 3 der

Reichsver Sicherungsordnung treten mit folgendem Wortlaute

wieder in Kraft:

Den durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienst setzt das

ObcTvcTsichcrungsamt fest, und zwar getrennt für Männer und

Frauen, für Vei sicherte unter sechzehn Jahren, für solche

von sechzehn bis einundzwanzig Jahren und für die.

Welche über einundzwanzig Jahre alt sir I Die Versicherten

unter sechzehn Jahren (.Jugendliche) können nadi § 150 Abs. 2

noch in (unge Leute und Kiuder geschieden werden. Arch nach

Land- unJ Forstwirtschaft kann getrennt werden. Vor der

Festsetzung hört das Oberversicherungsamt d.e Vervicherur-gs-

ämter, die Bcrursgeno>sct!schaucn und anderen Träger der

land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung seines Bezirks.

Das Versicherungsamt hört vor Abgabe seines Gutachtens

die hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigten Ver¬

sicherungsvertreter. Es kann Gemeinde- und Krankeukasscn-

vorstande hören.

Artikel VIII. Hinter § 936 der Rcichsversicheruugs-
Ordnung werden folgende Vorschriften eingefi>gt:

§ 936a. Die durchschnittlichen Jabresarbeitsverdienstc wer¬

den gleichzeitig im ganzen Reiche, und zwar zunächst füt die

Zeit bis zum 31. Dezember 1922. dann immer auf vier Jahre

festgesetzt. Aenderungen In der Zwischenzeit gelten nur bis zur

nächsten allgemeinen Festsetzung.

Alle Aenderungen treten erst zwei Monate nach ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft.

§ 936b. Der Reichsarbeitsministcr veröffentlicht im ,.Zeutraf-
blatt für das Deutsche Reich4* vor Beginn jedes Jahivicrts ein«

Liste aller für dieses geltenden Festsetzungen sowie mindestens

alljährlich eine Liste der inzwischen vorgenommenen Aende¬

rungen.

Artikel IX. Der § 1006 der Reichsversiclicrungsordnuug
erhält folgenden Wortlaut:

„Die Satzung kann einen einheitlichen Mindestbeitrag voa

höchstens zwanzig Mark jährlich bestimmen.41

Artikel X. In § 1059 der Reichsversicherungsordnung
fallen die Worte:

„und bei dem Betriebe regelmäßig keine oder höchstens zwo!

Versicherungspflichtige gesen Entgelt beschäftiget.4'

weg.

A r t ikcl XI An die Stelle der H 1067 bis 1071 der Reichs«

Versicherungsordnung treten folgende Vorschriften:

§ 1067. Als Jahresarbeitsverdienst der Personen, die zur

Besatzung von Seefahrzeugen gehören, mit Ausnahme der ia

Schlepper- und Leichterbetrieben Beschäftigten, gilt das Zwölf¬

fache des baren Entgelts (Heuer), das zur Zeit des Unfalls bei

Anmustern oder Anwerben auf Grund des für die Beteiligtet

maßgebenden Tarifvertrags oder, falls ein solcher nicht vor¬

handen ist. des für die Mehrheit der Berufsgruppe maßgebenden

Tarifvertrags (fir den Monat zu gewähren ist: dazu werden zwei

Fünftel des Zwölffachen der für Vollmatrosen festgesetzten Mo-

natsheuer als Geldwert der auf Seefalirzcugen gewährten Be¬

köstigung gerechnet.
§ 1068. Für die Klassen der Schiffsbesatzung, die nebe«

Lohn oder Gehalt regelmäßige Nebeneinnahtnen haben, wird

auch deren durchschnittlicher Geldwert bei der Festsetzung des

Jahresarbeitsverdienstes eingerechnet.

Soweit dieser durchschnittliche Geldwert nicht in einem zur

Zeit des Unfalls geltenden Tarifverträge (§ 1067) festgesetzt

ist, setzt ihn der Vorstand der See-Berufsgenossenschaft mit Ge¬

nehmigung des Reichsversicherungsamts jeweils für ein Jahr

fest. Vor der Festsetzung sind die Vereinigungen der Arbeit«

geber und der Arbeitnehmer zu hören.

§ 1069. Bei Personen der Schiffsbesatzung, für die eine

Heuer in einem Tarifvertrage (§ 1067) nicht festgesetzt ist.

werden drei Viertel der für Vollmatrosen festgesetzten Heuer

gerechnet.
§ 1070. Fin Tarifvertrag, dessen Geltungsdauer beendet

ist, bleibt für die Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes nach

den Vorschriften der $§ 1067 bis 1069 so lange maßgebend, bis

ein neuer Tarifvertrag Gültigkeit erlangt hat oder bis der

Reichsarbeitsminister anderweite Vorschriften iür die Berech¬

nung des Jahresarbeitsverdieustes gibt.

Artikel XII. Die Verordnung über die Gewährung von

Zulagen zu Reuten aus der Unfallversicherung vom 5. Mai 1930

(Rcichs-Gesctzbl. S. 878) wird folgendermaßen geändert:

1. In § 1 Satz 1, 2 tritt an die Stelle des Wortes „Februar4

das Wort ..Januar".
2. In § 2 Zeile 9 und 16 tritt an die Stelle der Wort«

M. Januar XKXt das Wort ..1919".

A. Im § 4 treten an die Stelle der Worte „11. Januar MÄT

die Worte «31. Dezember 191V.

4. Im § 7 fä'lt die Anführung des ¦ 1542 der Rcichsversicho«

rungsordnung weg.

Artikel Xill. Fur Jas Jahr 1921 gilt die Verordnung ül*ef

die Gewahren; von Zulagen zu Renten aus der Unfallversiche¬

rung vom 5. Mai 1920 (Retchs-Qesetzblatt S. S78) mit der Maß¬

gabe, daß die gemSfl $$ 1 bis 6 der Verordnung y.-j gewährende«

Zulagen verdoppelt werden.

Artikel XIV, In Ü 377 Abs.l Schlußsatz und § 1084

Schlußsatz der Reicbsversicherungsordnung wird das Wort

durch das Wort „fünfzehntausend
•.

„zweitauscudfünwundert
ersetz!.

Artikel XV. Die Bekanntmachung ober die Unfallver-
• rherpng der Betr »eamteu vom 15. November 1^17 (Reichs-

Gesetzbl. S, 1056) tritt mit dem 31. Dezember 1921 p.rRer Kraft.

Artikel XVI. Die Vorschriften der Artikel 1, il. lü, V,

VI, X treten mit Wirkung vom 1. Januar 1920 mit der Maßga1>e

Kraft daß bei der Feststellung des anrechnunnsfähigen ui J

i nach dem Gesot/.e rers.ch n Jahresarbeitsverdkn tes

ähread des Jahres I9|f

li
den

i
• Vorscl to der Artikel L

V, Vi berücksichtigt werden. Dk V i s «ndc Ier Berufsgenossen-

auch

bezogenen Kotgelte nach <:.;n in .
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schalten sind befugt, bei der Umlegung der Aufwendungen des

Jahres 192u die bisherigen Vorschriften anzuwenden.

Sind Versicherung Leistungen für Unfälle, die sich nach dem

21. Dezember I9Ü ereignet haben oder noch ereignen werden«

nach den bisherigen Vorschriften rechtskräftig gewährt oder

deshalb rcchtskrait.g abgelehnt well ein Unternehmer oder ein

Betriebsbeamter nicht nach dein Qesetl Oder der Satzung ver¬

sichert war. so bat der Versicherungsträger d.e Peststellung

»ochma's zu .rufen. Führt die Prüfung in einem dem Berecb-

toten günstigeren Ergebnis oder wird es von dem Berechtigten

beantragt, so ist ihm ein neuer Bescheid su erteiJen-

Artikel XVII. Die Vorschriften des Artikels XII treten

mit Wirkung vom 8. Mai 1920 in Kraft.

Sind an Verletzte iur Unfälle, die sich Im Januar 1920 er¬

eignet haben« bereits Zulagen auf Grand der bisherigen Vor-

Schriften der H l< 2 und 4 der Verordnung über die Qewährung

von Zulagen in Renten aus der Unfallversicherung vom 5. Mai

19,20 (Reichs OesctzbL S» 878) gezahlt worden, so werden sie

aui die nach den neuen Vorschriften zu gewahrenden Renten¬

beträge angerechnet Soweit nach den bisherigen Vorschriften

höhere Leistungen gewährt wurden, sind sie weiter EU gewähren.

Artikel XVIII. Per § 1 der Verordnung des Bundesrats

vorn 30. September 1918 über Festsetzung des Jahresarbeits-

verJ ensteS in der Kindwirtschaftlichen Unfallversicherung

Rekhs-GesetzbL S. 1222) in der Fassung der Verordnung über

Pestsetzung des J;*hresarbeitsvcrdicnstes in der landwirtschaft¬

lichen Unfallversicherung vom 6. August 1919 (Reichs-Gesetzbl.

5. 1360) erhalt folgenden vierten Absatz:

JBei Unfällen, d^c sich nach dem 31« Dezember 1919, aber

vor dem Inkrafttreten einer erstmaligen auf Gruud des § 936

Abs. 2, 3 un I des | 936a der Keichsversicherungsordnung

erfolgten Festsetzung des durchschuittüchen Jahresarbeits-

verdienstes ereignet haben oder noch ereignen werden» ist

die Rente nach einem Jahresarbeusvcrdienste zu berechnen«

der um fünfiiumiert vom Hundert hoher ist« als der zuletzt vor

dem 1. August 1914 festgesetzte. Ist seitdem ein Jahresarbeits-

\crdenst festgc%etxt worden, der den durch Satz 1 vorge¬

schriebenen übersteigt« SO bleibt der höhere Jahresarbeits¬

verdienst fiir die Rentenberechnung maßgebend."

Sind Yersicfierungsleistungen für Unfälle, die sich nach dem

31. Deaember 1919 ereignet haben oder noch ereignen werden,

nach den bisherigen Vorschriften rechtskräftig festgestellt, so

hat der Versicherungsträger die Rentenberechnung nach Maß¬

gabe des vorstehenden Absatzes erneut zu prüfen. Führt d*e

Prüfung zu einem dem Berechtigten günstigeren Ergebnis oder

wird es von dem Berechtigten beantragt, so ist ihm ein neuer

Bescheid zu erteilen.

Artikel XIX. Das Gesetz tritt, unbeschadet der Vor¬

schriften in den Artikeln XVI bis XVIII, mit dem Tage der

Verkantung in Kraft. Der Reichsarbeitsministcr kann mit Zu¬

stimmung des Reichsrats abweichende Vorschriften erlassen.

Artikel XX. Das Reichsversicherungsamt bestimmt das

Nähere ober die Durchführung dieses Gesetzes und über das

Verfahren.

Versicherunasfrelheit der Krankenkassenangestellten nach

A 9 AVG« — tll V 145, ErlaB des preußischen Ministers für

Volkswohlfahrt. (.Volkswohlfah't44 Nr. 7 vom 1« April 1921,

Seite 183«.) Unter Aufhebung des Erlasses des Herrn Ministers

für Handel und Gewerbe vom 24. Februar 1919 — 111 1228 —

(Handc!s-Min.-Bl. S. 60) bestimme ich folgendes:

Die Anwartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenrente

im Sinne des § 9 Abs. 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes
Fiat von |etxt ab als gewährleistet zu gelten, wenn der Angestellte

einer Krankenkasse durch die Dienstordnung oder durch ein

Regulativ des Oberversicherungsamts (Erlaß vom 18. Februar

1914) mit Anwartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebeneuver-

li rgnng in dem daselbst vorgesehenen Mindestbetrag — sei es

aui Lebenszeit oder suf Kündigung — planmäßig angestellt ist.

Indem ich hinsichtlich des Begriffs Anwartschaft auf Ziffer 26

der Anleitung des Reichsversicherungsamts über den Kreis der

nach der Rcichsversichcruugsordnuug gegen Invalid tat und

gegen Krankheit versicherten Personen vom 26. April 1912 ver¬

weise, ersiehe ieh Sie, nach diesen Gesichtspunkten hei den

Ihnen gemäß Erlaß vom 2. Juni 1913 - DI 3541 — (Handels*
Miu.-BI .S. 442) übertragenen Eniscl.e.Jnugen zu verfahren.

I. A.: Iloffmann.

Vernichtung des SeltetverwaUnngsrcchts der Kranken¬

kassen. Paß die ßesoldungsordnnng beunlz! wird, um die ver¬

baute Selbstverwaltung der Krankenkassen zu vernichten, wird

immer klarer. Besonders Bavern zeichnet sich hierin aus. Ob¬

wohl (ort der grOBte Teil der KassenangesteUten in Voraussicht

der Dinge, die folgen muBten, weil sie gewollt waren, eine

Unterstellung unter die Besoldung« rdnung ablehnt, will das

Bayrische Ministerium fflr i tiate Fürsorge die Kassenange¬

steUten unter die Besotdungsordnung zwingen. Das kann es

aber nur und um so leichter, wenn dk Kassenvorstande mein auf

der Hut sind. Sie werden es ablehnen die Richte der Versicher¬

ten zu opfern. In \\ irkl.chkeit handelt es sich doch weniger um

de Besoldung der Kassenangestelltcr« als vielmehr um den zum

Feil schon gelungenen Versuch, die KassenangesteUten mehr uifd

mehr dem Einfluß der Kassenvorstärule zu entziehen, wobei man

hoirt, die Krankenkassen ganz in den Händen zu haben, also

auf dem Verwaltungswege das zu erreichen, was man in den

reaktionärsten Jahren gegen die Krankenkassen, in den Jahren

1908 bis 1912, auf dem Gesetzesweg vergeblich versuchte.

Helfersdienste hierbei leistet der Bund der Krankenkassenbe¬

amten. In seinem Flugblatt vom April 1919 schreibt er doch

wörtlich: „Des weiteren soll die Anlehnung an das Besoldungs¬

gesetz der Reichsbeamten zugleich einen Uebergang für die

weitere Forderung des Bundes, Verstaatlichung der Kranken¬

versicherung und gleichzeitige Ausdehnung des von der Reichs¬

regierung in Aussicht gestellten einheitlichen Beamtenrechts auf

die Beamten und Angestellten der Krankenkassen bilden.M Unter

„Verstaatlichung der Krankenkassen4* schwebt dem Bund der

Krankenkassenbeamten doch nur die Wiederkehr des Obrigkeits¬

staates und der Zustand vor, daß der Krankenka^enbeamte^

und ganz besonders der obere, uuasi als Vorgesetzter der Ver-

scherten und der Kassenvorstande auftritr. Der „vornovember-

lichc" Geist lebt also noch. Er scheint sich sogar ganz besonders

stark zu fühlen bei Vc.sichcrungsbehördeu. Im August 1920 hat

das Bavrische Ministerium fiir soziale Fürsorge ..verfügt44« daß

das Beamtenbesoldungsgesetz hei den Krankenkassenangestellten

entsprechende Anwendung finden „soll44. Seitdem wird nur noch

eine Regelung der Anstellungsverhältnsse von KassenangesteUten

genehmigt, die bis auf das Tippelchen diesem „solT entspricht.

Kann da noch von einer Seibtsverwaltung die Rede sein? Von

einem ganz besonderen Machtbewußtsein ist aber das Ober¬

versicherungsarnt Speyer erfüllt. Am II« März 1921 erließ es

folgende Verfügung an die Versicherungsämter der Pfalz:

„Betreff:

Besoldnngsverhältnissc der KassenangesteUten.

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen, Land- und Innungs-

krankenkassen wollen veran'aßt werden, Formblätter nach dem

anliegenden Muster auszufüllen und nebst den zugehörigen Be¬

legen möglichst umgehend durch Vermittlung des Versicherungs¬

amtes anher vorzulegen.

1. Als Anlagen sind beizufügen: Abschriften der Anstellungs¬

verträge und der Vorstandsbeschlüsse, die eine Beförderung

auf eine andere Stelle im Kassendienst, Aenderung der Besol-

dungsordnuw:, Gewährung von Teuerungszulagen, Anrechnung

von Dienstjahren, Einreihung in c ne höhere Dienstaltersstufe

zum Gegenstand haben. Aus der Uebersicht muß insbesondere

auch de Lehrzeit, probeweise oder aushilfsweise Tätigkeit« Be*

schaftigung zur Vorbereitung, sowie etwaige weitere nichtetat-

mäßige Dienstzeit erkennbar sein.

2. Als weitere Belege sind anzufügen: Abschriften von

Zeugnissen über abgelegte Prüfungen (Arbeitsversicherungs-

dienst, Steuer- und Gemeindeeinnehmerdienst, mittlerer Staats-

und Gemeindeverwaltungsdienst, mittlerer Finanzdienst 1. oder

2. Abteilung a. A.).

i. Aus der Uebersicht muß weiterhin die vor dem Eintritt

in den Dienst der Kasse zurückge'e<rte Laufbahn ersichtlich sein«,

insoweit diese Jahre auf das Dienstalter angerechnet wurden

oder angerechnet werden sollen. Diese Angaben unter Beifügung

der entsprechenden Zeugnisabschriften sind auch erforderlich,

wenn der betr. Angestellte aus einer derartigen Tätigkeit eine

besondere Befähigung und Erfahrung usw. herleitet, welche die

Einreihung in eine höhere Gehalts- oder Dienstaltersstufe recht¬

fertigt.
Besonderer Bedacht ist auf die Feststellung der jeweiligen

Gehaltsbezüge der Angestellten zu nehmen. Es muß mög'ich

sein, auf Grund der Angaben das Gehalt eines ieden Angestellten

zu einem beliebigen Zeitpunkt zu berechnen. Es sind daher auch

Teuerungsbczügj, Kinderzulagen und BetfOsrung der Abschriften

der einschlägigen Vorsta:.jsbeschlüsse gesondert aufzuführen.

Bei alldem Ist natürlich nur die Zeit bis zum L April 1920 zu

berücksichtigen.
Außerdem* ist anzugeben, ob der Angestellte .im Genüsse

einer Dienstwohnung ist. oder Nebenbezüge im Sinne des

Art. 2S BBG. erhält unter Mitteilung der Anschlagswerte,

Der Qleichlaot der als Belege der Uebersicht beigefügten

Abschriften mit dem Original ist vom Vorstandsvorsitzenden

zu beglaubigen.

Das Versicherungsamt wird sich zu den Vorlagen der Kran¬

kenkassen äußern und veranlaBtenfalls durch persönliche Füh¬

lungnahme mit dem Vorstandsvorsitzenden für Vollständigkeit

der Uebersichten und Vollzähligkeit d*-r Belege Sorge tragen.

Soweit erforderlich wären die betreffenden Kassenakten ein¬

zusehen, . .

*

Gespannt kann man sein auf die gesetzliehen Maßnahmen,

die das Oberversicherungsamt Speyer ergreift, wenn die Kran«

kenkassenvorständc der Pfalz diese „Verfügung'4 ignorieren.

Em Kassenvorstand, der sich seiner Stellung bewußt ist. wird

beweisen, daß er die Rechte der Versicherten zu wahren bat

und sich nicht zur Marionette herabwürdigen laßt. Jedenfalls

wird die gesamte Pfalzer Arbeiter- und Angestelltenschaft hnter

solchen K;ts;euvorständeu stehen, denn es handelt sich nicht

mehr nur um eine Angelegenheit der Krankenkassen, sondern der

Allgemeinheit
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Erfüllt § 530 der Reichsversicherungsordnung seinen Zweck?

Wie vielleicht viele meiner Kollegen, denen bei ihrer Kasse die

Bearbeitung des Meldewesens obliegt, hatte ich Gelegenheit, die

erzieherische Wirkung bei Anwendung der Strafbestimmung des

§ 530 der RVO. auf meldesäumige Arbeitgeber zu beobachten

und Vergleiche gegenüber dem Erfolg bei Anwendung der Straf-

bestimmung des I 81 des KVG. (früheres Recht) anzustellen.

Jeder Praktiker wird mir zustimmen, wenn ich mich dahingehend

ausspreche, daß die Wiederherstellung des früheren Rechts er¬

st? ebenswert erscheint. Die Anwendung der Strafbcstinimungen

der .RVO. ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Den Kassen soll

durch sie ein Wirksames Schutzmittel in die Hand gegeben

werden, um die Arbeitgeber zur Erfüllung der ihnen durch die

RVO. auferlegten Pflichten anzuhalten. Ist der % 530 nun ein sol¬

ches Schutzmittel? Bei zahlungsfähigen Arbeitgebern ist die Präge
zu bejahen. Diese sind jedoch in der Regel in der Erfüllung

ihrer Verpflichtungen der Kasse gegenüber pünktlich. Verletzen

selbige ihre Meldepflicht, so liegt nach meiner Beobachtung ni

den seltensten Fällen Vorsätzlichkeit vor. Es wäre meines Er¬

achtens unbillig, de Bestrafung eines solchen Arbeitgeber^ nach

§ 530 der RVO. beim Versicherungsamt zu beantragen. Auch der

Gesetzgeber dürfte das nicht gewollt haben. Anders Hegen die

Dinge bei Anwendung der Strafbestimmung gegen zahlungs¬

unfähige oder gar böswillige Arbeitgeber. Diesen gegenüber ist.

Wie ich nachstehend darlegen werde, die Anwendung des jetzigen

Rechts völlig wirkungslos. Die Kassen und Versicheruugsämter

belasten sich nur mit ergebnislosen Verwaltungsarbeiten, deren

einziger Erfolg Vermehrung der Aktenbündel ist. Das Ver¬

sicherungsamt verhängt die Geldstrafen, und zwar in der Regel

Ulli Antrag der Krankenkasse, wovon letztere vom Versicherungs-

amt nur benachrichtigt und ihr aufgegeben wird, binnen vier

Wochen mitzuteilen, ob die Strafe eingegangen ist. Zahlungs¬

unfähigen Arbeitgebern iälit es g«ar nicht ein, die Strafe zu be¬

zahlen. Das Versicherungsamt hat vielmehr, nachdem es von

der Kasse entsprechende Mitteilung erhalten, den Strafbetrag ge-

mäfl § 28 der RVO. zwangsweise be.zutreiben. Erweist sich

der Bestrafte im Zwangsbeitrebungsverfahren als zahlungs¬

unfähig, dann wird vom Versicherungsamt das Unpfändbarkeits-

protokoll den Akten beigeheftet, doch den Kassen nicht, auch nicht

auf Antrag, zwecks Weiterverfolgun« des Anspruchs auf den Straf-

betrag überlassen. Damit ist der Vorgang erledigt. Kasse und

Versicherungsamt sind um ein Aktenbündel reicher und der

saumselige Arbeitgeber pfeift vor wie nach auf das Gesetz. Er

kann weiter zwar bestraft werden, aber doch ungestraft seine

Meldepflicht verletzen. Man wende nicht ein, der § 263 des

StrGB. könne hier ergänzend in Anspruch genommen werden.

W ie schwer das hält, wird jeder, der den Versuch machte« mir be¬

stätigen müssen. Auch §531 Abs.2 (das Auferlegen des 1—Machen

Betrages der rückständigen Beiträge) versagt hier vollständig.

Angewandt, verursacht er der Kasse nur noch weitere Zweck¬

lose Verwahungsarbeit und verdickt die Aktenbündel noch mehr.

Zuwiderhandlungen gegen die Strafbestimmung des § 81 des

früheren KVG. galten als Delikte im Sinne des § 1 Absatz 3

des StrGB. Demnach als Uebertretungen. Zuständig waren die

Schöffengerichte. Die nicht beizutreibenden Geldstrafen — und

darin unterscheidet sich gerade das alte von dem neuen Recht

vorteilhaft — konnten gemäß § 28 des StrGB. hilfsweise in H a f t

umgewandelt werden. Festgesetzt wurden die Geldstrafen

auf Antrag der Kassen durch amtsrichterlchen Strafbefehl oder

durch polizeiliebe Straiverfügung, wogegen der Betroffene Ein¬

spruch erheben bzw. Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen

konnte. Ein von der Kasse gestellter Antrag aui Bestrafung

wurde nie abgelehnt, denn das beigefügte Beweismaterial genügte

den in Betracht kommenden, mit der Festsetzung der Geldstrafen

betrauten Stellen in der Regel. Anders heute! Wer hat es noch

rieht unangenehm empfunden, daB das Versicherungsamt den

•Arbeitgeber, dessen Bestrafung die Kasse beantragt, zunächst

auffordert sich zu äußern. Je nachdem der Arbeitgeber sein

schuldhaftes Verletzen der Meldepflicht darstellt bzw. ent-

S huldigt geht der Vorsitzende des Versicherungsamtes oder

de sen Stellvertreter oft dazu über, der Kasse Zurücknahme des

Strafautrages zu empfehlen. Laut sieh die Kasse darauf nicht

ein, so bleibt die verhängte Strafe sehr häufig bezüglich ihrer

Höhe weit hinter der von der Kasse beantragten zurück. Meines

Erachtens ist dieses Verfahren unter Berücksichtigung des Um¬

stände«. Jaß jeder einsichtige Geschäftsführer seinem Vorstand

nur in besonders krassen Fällen Bestrafung des meldesäumigen

Arbeitgebers vorschlagen wird, bedenklich und entspricht auch

nicht dem Willen des Gesetzgebers. Dabei will ich nicht ver¬

kennen, daß der Vorsitzende des Versicherungsamtes für d.e

von ihm getroffenen Maßnahmen voll und ganz einzustehen hat

und daher nicht jeden von einer Kasse gestellten Strafantrag,

ohne .sich In Zweifelsfällen zu informieren, stattzugeben vermag.

Besonders dort, wo eine Kasse mit außergewöhnlich zahl¬

reichen Strafanträgen an das Versicherungsamt herantritt, dürfte

gegen das geschilderte Verfahren weniger einzuwenden sein,

da besonders veranlagte Personen nicht bedenken, daß allzu

schart sehartig macht. Wo jedoch die von den Krankenkassen

gestellten Sirafanträge weniger zahlreich sind, muß meines Er¬

achtens der Vorsitzende des Versicberuttgsamtes« wenn der

Zweck der Strafvorschrift des $ 530 die ihr zugedachte Wirkung
saumsettge Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen an¬

zuhalten, haben soll, die Kassen durch wirksame Anwendung
der ihm übertragenen Befugnisse unterstützen.

Der Zweck meiner Ausführungen soll sein, die maßgebenden
Stellen auf die von mir tn der Praxis empfundenen Mängel des

gültigen Rechts hinzuweisen. Ohne Zweifel würden es alle Fach¬

leute begrüßen, wenn die in Aussicht stehende kleine Novell©

«tur RVO, die Wiederherstellung des früheren Rechts bringen
würde. Wenn an Stelle der Geldstrafen hillsweise Haft ver¬

hängt v/erden kann, wird, wie ich überzeugend nachgewiesen
haben dürfte, der den Kassen zugedachte Schutz gegen melde¬

säumige Arbeitgeber erst wieder voll zur Geltung kommen.

Abteilungsvorsteher Robert Hein ig« Düsseldorf.

Die Angestelltenversicherung im Reichstag. Bei der Be¬

ratung des Haushaltsplans für das Reichsarbeitsministcrium hat

sowohl der Reichsarbeitsminister als auch einige Reichstags««

abgeordnete zu der Frage der Ausgestaltung der Angestellten-

vtrsicherung Stellung genommen. Die Auslassung des Reichs¬

arbeitsministers zu dieser Frage ist sehr allgemein und unbc«

st'inmt gehalten. Er erklärte:

„Eine Reform der bisherigen Versicherung ist unvermeidlich*

Die Vorbereitungen für einen gründlichen Umbau der Rcicbsver«

Sicherungsordnung sowie des Versicherungsgesetzes für Ange¬

stellte sind darum bereits in Angriff genommen worden. Be¬

greiflicherweise werden diese umfassenden und überaus schwie¬

rigen Arbeiten noch eine längere Zeit beanspruchen."

Ueber die Angestelltenversicherung führte er

aus: „Die Angestelltenversicherung wird den Reichstag dem¬

nächst mit einer Aenderung des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte vorn 20. Dezember 1911 beschäftigen. Die Gesetzes¬

änderung soll nur solche Vorschriften umfassen, deren Besei¬

tigung und Abänderung sich als besonders dringlich herausge¬

stellt hat, während die durchgehende Umarbeitung des bis¬

herigen Gesetzes erst in Verbindung mit der Umänderung der

Reichsversicherungsordnung geplant ist/*

Der Reichstagsabgeordnetc Kaiser nahm zunächst grund¬

sätzlich zu der Frage Stellung, ob an die Stelle der Versiche¬

rung die allgemeine Fürsorge für Arbeiter und Ange¬

stellte treten solle und sagte daza:

„Zunächst wäre natürlich die Frage zu prüfen, ob das neue

Versorgungsgesetz für die Arbeiter — wie ich es nennen möchte

— auf dem Grundsatze der Versicherung oder de« allgemeinen

Fürsorge aufgebaut werden soll. Das Reichsarbeitsministcrium

spricht sich in der eben von mir zitierten Veröffentlichung über

die Frage nicht klar aus. Aber man gewinnt beim Lesen der

Auslassung den Eindruck, daß die Regierung geneigt ist, das

System der Versicherung bestehen zu lassen. Wir Sozialdemo¬

kraten halten die Versicherung nicht für das Ideal. Es wäre

richtiger, unseren Opfern der Arbeit, den Kranken, Siechen und

Verletzten, in Form eines allgemeinen Fürsorgegesetzes zu

helfen.

Die jetzige Versicherung baut sich auf der Beitragsleistung

der Versicherten und ihrer Arbeitgeber auf. Nur zur Unfall¬

versicherung zahlen die Arbeitgeber die Beiträge allein, aber

auch hier kalkuliert der Unternehmer diese Beiträge mit in die

Preise ein. Zu den übrigen Versieberungen werden die Beiträge

— bei der Invalidenversicherung zur Hälfte, bei der Kranken¬

versicherung zu zwei Dritteln — von den Arbeitern erhoben.

Also in der Hauptsache sind es die Arbeiter, die die Mittel auf¬

bringen, um ihre kranken und invaliden Arbeitsgenossen zu

unterstützen. Sozial •gerechter wäre es, hier den Besitz ent¬

sprechend heranzuziehen und aas ungemeinen Mitteln ein Für¬

sorgegesetz zu schaffen, zu dessen Lasten jeder nach dem Grade

semer Leistungsfähigkeit beizutragen hätte."

Dieser Abgeordnete hält die Verschmelzung der An-

gestelltenversicherung und Invalidenversicherung für unbedingt

notwendig. W ir lassen seine Ausführungen zu dieser Frage hier

folgen:

„Für Angestellte ist die Invalidenversicherung beute eigent¬

lich gegenstandslos geworden. Mit Ausnahme der Lehrlinge

fallen sämtliche Angestellte unter die Ange.stelltenversichcrung.

Wenn das neue Gesetz kommt, dann wünsche ich dringend, daB

Angestelltenversicherung und Invalidenversicherung miteinander

verschmolzen werden. Beide Gesetze nebeneinander bestehen

zu lassen, wirkt allmählich lächerlich.

Die Leistungen der Angestelltenversicherung sind unter den

jetzigen Verhältnissen völlig ungenügend. Ich habe eine Be¬

rechnung angestellt auf Grund meiner eigenen Versicherung und

habe dabei festgestellt: wenn ich nach zehnjähriger Mitglied¬

schaft Invalide werde, dann bekomme ich ans der Angestellten-»

Versicherung eine monatliche Rente von 50 Mk. Aus der Inva¬

lidenversicherung würde ich PS Mk. bekommen. Wenn ich noch

zehn Jahre weiter Beitrag zahle, und zwar In der höchsten Bei¬

tragsklasse, so erhalte ich eine monatliche Rente von 84 Mk..

und wenn ich nach zehnjähriger Versicherungsdauer sterbe, dann

bekommt meine Frau mit ihren zwei Kindern monatlich 41 Mk.,
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Qewerkschaftiiches«
Zur Verfugeng vom IX Januar 1921. Trotz unserer ununter¬

brochenen und energischen Bemühungen, eine Entscheidung her¬

be, zufuhren, ist das bisher leider nicht gelungen. Schuld an der

Vcr/ügerung trägt das Reichsarbeitsministerium, das das erfor¬

derliche Material erst Anfang April an das Reichsjtistizmini-

sterium abgegeben hat. Von zuständiger Stelle ist uns mitgeteilt

worden, dal? das Retchsiusttzministerium nunmehr in den nächsten

Tagen das Gutachten fertigstellen wird. Alsdann ist auf eine

umgehende Erledigung zu rechnen. Die Kassenangcstelken
können mit Ruhe der Entscheidung entgegensehen, denn das

Recht ist auf ihrer Seite. Sie linden auch die vollste Unter¬

stützung der Arbeiterschaft. Der Widerstand gegen die h\i\>-

t.alunen der Ober1 jhcrungsämter darf nicht erlahmen« Wo

dies geschieht muß den Kassenvorständen durch die Oewerk-
schaftskartelte das Rückgrat gesteift werden. Unsere örtlichen

und Oaufachgruppenleitungeu sowie die neugewählteu Be«iirlcs-

tarifaussch&sse müssen hier aui dem Posten sein.
Die preußische Landtagsfraktiou der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands, sn die wir h is, ebenso wie an die Land¬

tagsfraktion der Unabhängigen Soi aldemokratischen Partei,

wegen Unterstützung unseres Kammes gewandt haben, liefl uns

folgende Antwort zugeben:
.. \uf den uns Dbermitteiteu Artikel ..Bedrohung der Ange-

iteiltenrechte und

Schreiben \om il.

der Selbstverwaltung und auf das Begleit-
rebruar I92I teilen vir fhnea folgendes mit:

also soviel w ie jedes Kind bei der Invalklciivei Sicherung erhalten

würde. ...

•

Der Herr Minister kfndigt für die Angestelltcnverslchenmg

nur ..dringliche Acnderungen44 an. Was im einzelnen unter

diesen dinglichen Acnderungen zu verstehen ist, hat er des

näheren nicht ausgeführt

Ich möwhte also ia bezug auf die Arbeiter- und Angestellten-

Versicherung zusammenfassend folgendes sagen. Wir fordern

eine Zusammenfassung dieser ganzen Gesetze, wir foi lern eine

Vereinheitlichung, eine Erhöhung der Leistungen und bis zur

Schaffung des neuen Qesetzes. das Ja kommen muß, die Aus¬

merzung der bestehenden Härten.4*

I>er Abgeordnete Dr. Fick Schloß sich den Ausführungen des

Abgeordneten Kaiser aa, indem er erklärte, daß „Angestellteu¬

versicherung und Invalidenversicherung eigentlich demselben

Zwecke dienen, und daß hier wohl eine Vereinheitlichung Platz

greifen könnte.' Diese Vereinheitlichung hätte auch noch andere

Vorteile: es würden damit Widersprüche wegfallen, wenn . . .

diese Versicherungszweige zusammengefaßt würden, nicht nur

formell . . .
sondern mehr organisch durchgearbeitet."

Die Neugestaltung der gesamten Sozialversicherung ist

allerdings dringend not wendig, wenn nicht die Angesteliten durch

.en weiteren Fortbesland der AngestelltenVersicherung und

durch die drohende Erhöhung der Beiträge für diese schwer ge¬

schädigt werden sollen.

Mitwirkung des Angestöiltcnrats bei Einreihung In Tarif¬

gruppen. Aus dem S 78 Nf. 1 Betriebsrätegesetz ergibt sich das

Recht des Angestelltenrats, bei der Einreihung der einzelnen An¬

gestellten In die Gruppen des Tarifvertrages mitzuwirken. Aller¬

dings gilt dies nur für Angestellte im Sinne des § \2 des Ge¬

setzes. Soweit für solche Angestellte eine tarifliche Regelung

nicht besteht, hat der Angcstelltcnrat nach § 78 Nr. 2 das Recht,

in Benehmen mit den beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen

l)ci der Regelung der Gehaltsverhältnisse mitzuwirken. Diese

Mitwirkung wurde darin bestehen, daß er mit dem Arbeitgeber

aber die Gehaltssätze dieser Angestelltengruppen verhandelt und

solche vereinbart, oder wenn eine Vereinbarung nicht zustande

Kommt, den Schlichtungsausschuß zur Vermittlung anruft. Der

Angestelltenrat kann aber den einzelnen Angestellten nicht hin¬

dern, unabhängig hiervon einen Einzclarbeitsvertrag mit dem

Arbeitgeber zu schließen. Er wird also, wenn es sich um eine

kleine Anzahl höherer Angestellter handelt, zweckmäßigerweise

nicht ohne deren Einvernehmen mit dem Arbeitgeber verhandeln.

(Bescheid des Reichsarbeitsininisters vom 2. Juni 192U — IA

1767.)

Verpflichtung der Partelen, zu den angesetzten Terminen zu

erscheinen, sowie bei evtl. Verzögerung Ms zur Verhandlung

des betreffenden Falles zu warten. Der Demobilmachungs-

kommissar bestätigte durch Schreiben vom 7. Januar 1^21 den

vom Schlichtungsausschuß Groß-Berlin in der Streitsache R.

«gegen tt erlassenen Strafbeschluß und führte in seiner Be¬

gründung folgendes aus:

Der Schlichtungsausschuß ist zutreffend zu seiner Straffest¬

setzung gelangt. Es besteht für die Partei eines Schiedsstreits

nicht nur die Verpflichtung, zu der angesetzten Terminstunde

vor dem Schlichtuugsausschuß zu erscheinen, sondern auch bis

zu dem Zeitpunkt zu warten, zu dem die Verhandlung: der Streit¬

sache erfolgt, mag sich der Beginn dieser Verhandlung auch

durch irgendwelche Umstände hinauszögern. Die Beschwerde¬

wegnerifi hat nicht dartun können, daß ihr Geschäftsführer außer¬

stande war, bis zur Verhandlung selbst zu bleiben oder tür eine

andere geeignete Vertretung zu sorgen.

Wir haben uns mit dem Volkswohlfahrtsministerium in Ver¬

bindung gesetzt und unser Genosse Hirsch, parlamentarischer

Staatssekretär, hat zunächst erreicht, daß der Minister Steger-

wald sich au das Reiehsaibeusrniuisterium wandte. Dieses soi

putsche] len, ob der von Ihnen angeführte Erlaß dem Gesetz

entspricht.
Zur Sache selbst bemerken -wir: Das Preußische Staatsminfr»

sterium hat am 18. Pebruar 1(>14 verfügt daß allen auf Lebe«»

zeit angestellten Beamten der Krankenkassen d.e Rechte und

Pflichten gemeindlicher Beamten zu (übertragen sind. Das Ober¬

versicherungsarnt wurde al>er beauftragt, ein Beamtcnrcgulativ

aufzustellen. Genosse Heine war es, der sich 1914 im Reichstag

gegen die im Verwaltungswege erlassenen Vorschriften wandtet,

weil dadurch bei den aus der Arbeiterklasse hervorgegangenen

fähigen Personen immer der Einwand gemacht werden kann*

„sie haben nicht die notwendige Vorbildung44.

Nun besagt allerdings der § 352 der Reichsversicherung<v

Ordnung, die fachliche Befähigung muß in anderer We SU als

durch die Zurücklegung eines Bildungsganges nachgewiesen

werden. Der | 359 der Reichsversicherungsorunung macht je-

doch diese Bestimmung wieder illusorisch.

Jedenfalls stimmen wir mit Ihrer Auffassung iibercin, dat

der Erlaß in der Tat einen Eingriff in die Selbstverwaltung»-
rechte der Träger der Sozialversicherung bedeutet. Wir werden

endgültig dazu Stellung nehmen, wenn das Reichsarbeitsminiv
sterium entschieden, und dann mit Ihnen die Maßnahmen be¬

sprechen, die wir einzuleiten gedenken.44

Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei hat bisher nicht

geantwortet.

Auch der Arbeitgeberverband Deutscher Be¬

rufs genossenschaften hat sich bei den in Frage kort»

Blenden Reichsministeriea mit Entschiedenheit gegen die An-

wendung des Sperrgesetzes auf die Angestellten der sozial ver-

Sicherungskörper eingesetzt Dagegen scheinen der ll.uiptver-

band deutscher Ortskrankenkassen und einige seiner Unterver¬

bände vollständig zu versagen. Wir werdet aier schließlich

auch ohne diese die rechtswidrige Maßnahme des Hern Stecer-

wald beseitigen können.

•t

t»

Der RelchstarlfausschuB für die KrankenkassenaneestelUen

tagte am 6. April in Dresden unter einem unparteiischen Vor¬

sitzenden (Regierungsrat Brandt). Zu entscheiden war über die

bezirklichen Ergänzungen für Sachsen-Anhalt Nach ein¬

gehender Beratung w urden zunächst folgende Richtlinien

für die Bemessung der Teuerungszulagen aufgestellt:

in Ortsklasse 1 5000^-7500 Mk.

„ -
H 4700—7050 M

n -
III 4600—6900

iv 4000-000

Danach soll die Teuerungszulage in den einzelnen Ortsklassen

für alle Angestelltengrappcn die gleiche sein und gleich dem

Tarifgehalt um 50 Proz., und zwar in 12 gleichen jährlichen Zu*

lagen steigen.

Auf Grund dieser Richtlinien werden für den Bezirk

S a c hau n - A nh a 11 unter Berücksichtigung des Umstandes«.

daß die bisher schon gezahlten Aufaugseinkotnmen über die nach

obigen Richtlinien zu zahlenden Anfan^sbezüge hinausgehen, die

neuen Mindesteinkommen durch Beschluß des Reichstarifaus¬

schusses wie folgt festgesetzt:

in AngcstcUtcngruppe
II III

Mk. Mk.

IS 900-23 790 15 600-22 350

15 300-21900

15 150-20580
15 000-19 140

Freistaat Sachsen,

und Hannover wurden die Teuerungszulagen

tarifansschuB (ohneUnparteiischen) in der in Absatz l angeführten
Richtlinien niedergelegten Höhe festgesetzt der Unterverband

Sachsen wurde außerdem grundsätzlich verurteilt, den Reichs»
tarit in seinem Bezirk zur Durchführung zu bringen. Wo

Kassen über die durch den Reichstarifausschufl festgelegtes

Sätze hinausgehen (Abmachungen mit dem vogtländiscbea

Kassettverband) kann dies unbedenklich geschehen, denn c*

handelt sich um Mindestsätze.

Soweit ober die Besoldung d?r Hilfsarbeiter, der Aushilfs¬

kräfte und der unendlichen Angestellten über 17 Jahre und über

die Höhe der Kinderzulagen in den vier Beschwerdefällen noch

keine Einigung erzielt war, wurden die Sachen zur nochmaligen

Verhandlung an die Bezirke zurückverwiesen.

Der Reichstarifausschufl erledigte hiernach noch eine R« he

EHnze(Streitfälle.

Be/irkstarliausschiisse für die KraukeykassenangesteUtett

Nach Ziiier IS des Reichstarifes vom 2x Dezember 19,20 haben

die Bezirksorganisatoaei tt vertragschließenden Verbände Be-

zirkstarifausschusse zu bilden. Diese haben tür diu An¬

erkennung des Turifa tätig zu sein und bei Streitig«

keiten über die Auslegung desselben zu vermitteln und in erster

in Orts¬
kiasse

I
II

III
IV

Für

1
Mk.

16830*25 230
15 000-23 250

15 4,50-21 S40

15 «300*40 31Ü

die Bezirke

15000-20550
14850-19330
14100-17970

IV
Mk.

15 000-20 91«

14400-19201
14250-1806*
14 175-16801

S c h 1 c l i e a

vom Reichs-
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Instanz zu entscheiden. Derartige Streitigkeiten sind direkt bei

den Bezrrkstarifausschflssen anhängig zu machen. Die Ein-

peichung der Beschwerdeschrift hat in drei Exemplaren zu er¬

folgen. Wir werden die Vertreter des Zcntralverbandes der An¬

gestellten in den Bezirkstarifausschüssen an dieser Stelle ver-

Mtentlicbeu.

ßezirküche Abmachungen für Krankenkassenangestellte In

Baden« Für Baden gelten folgende bezirklichen Abmachungen:

I. Teuerungszulagen:
Gruppe

fn der Ortsklasse I II HI IV

I 6500 6500 65(10 5000 Mk.

II 6400 6200 6200 4800 „

!' 6100 5W0 5900 4600

IV 5800 5600 5600 4400

Ucbe-steigt die auf L Januar 1921 auf Grund der Erhöhung

der Grundgehälter und der vollständigen Anrechnung der Dienst-

Jahre zu gewährende Gehaltszulage den Betrag von zusammen

5000 Mk. (Kinderzu'agen ausgenommen), so wird der tiber-

•chiefiende Teil an der vom 1. Januar 1921 ab fälligen Teuerungs¬

zulage in Abzug gebracht

II. Kinderzulagen:

Bis zum vollendeten Ift Lebensjahre monatlich 75 Mk., mit

der Maßgabe, daß an Kinderzulagcn im Einzelfalle monatlich

nicht mehr als 500 Mk. bezahlt werden und daß bei über !4 Jahre

alten Kindern ein etwaiger eigener Verdienst der Kinder in

Abzug gebracht werden muß.

III. Jugendliche Hilfskräfte:

Für die männl. u, weibl. vom vollendeten 17. Lebens), ab 50 Proz.

1& M H
60 „

19, h h
70

£\). .. n Uü

weiblichen
,, „

21.
f, *

90

p H
mannlichen

w m
21. ,f „100

der tari! milbigen Sätze der Gruppe IV.

IV. Hilfskräfte über 21 Jahre.

In dea ersten 6 Monaten SO Proz., dann die weiblichen bis

zum vollendeten 23. Lebensjahre 90 Proz* nach vollendetem

23. Lebensjahre 100 Proz., dann die männlichen nach vollendetem

21. Lebensjahre 100 Proz. der Anfangsbezüge der Gruppe, in

welche sie nach ihrer Beschäftigung einzuteilen wären,

V. Aushilfskräfte.

80 Proz. der Anfangsbezüge ihrer Beschäftigungsgruppe.

Die in der Sitzung vom 10. Februar 1921 bezüglich der Be¬

soldung der Geschäftsführer und deren Vertreter, soweit solche

nicht unter die Tarifgemeinschaft fallen, vertretene Auffassung

filt als aufgehoben, die bezügliche Regelung soll örtlich erfolgen.

Vorstehende Vereinbarung tritt am 1.-Januar 1921 in Kraft

und hat nur tür das laufende Jahr Geltung.

Bezirkstarifausschuß für den Bereich der freien Vereinigung

mecklenburgischer Krankenkassen. Als Vertreter des Zentral¬

verbandes der Angestellten im Bezirkstarifausschufl wurden ge¬

wählt die Kollegen: 1. Hans Kleinert, Rostock; 2. Uerm. Qtencke,

Schwerin: 5, Herrn. Paßehl, Güstrow: als Stellvertreter die Kol¬

legen: I. Sehröder, Wismar; 2. Harder, Bützow; 3. v. Ohkn,

Ladwfgsluat

Bezirkstarifausschufl für den Bereich der freien Vereinigung

badischer Krankenkassen. Als Vertreter des Zcntralverbandes

der Angestellten im Bezirkstarifausschufl wurden gewählt die

Kollegen: 1. Paul Reich, Mannheim, 2. Graf, Pforzheim.

3. Schlageter, Karlsruhe; als Stellvertreter die Kollegen:

jt Jacob, Mannheim, 2, Wundram, Pforzheim, 3. Kampf, Karls¬

ruhe.

Eine Gaufachzruppenkonfercnz für das Rheinisch-West¬

fälische Industriegebiet tagte am 13« März 1921 in Barmen. An¬

wesend waren insgesamt 42 Vertrete aus den einzelnen Orts¬

krankenkassen. Die Kollegin Struti und Nielan d

sorache i über die Stellungnahme zur Prüfungsordnung und den

Kampf gegen die Anwendung des Sperrgesetzes für die Ange¬

stellten der Krankenkassen« lu einer einstimmig angenommenen

Entschließung protestieren die Versammelten aufs schärfste ge¬

gen die Anwendung des Sperrgesetzes auf die Angestellten der

Versicherungsträger und geloben, alles daranzusetzen, um es zu

Fall zu bringen.

Kommunistische Gewerkschaftsarbeit in Württemberg. Be¬

kannt Ist daß die eingeschworenen Mitglieder dcrVKPD. zwai in

allen Versammlungen zeme Kritik an den Gewerkschaften ßbei ;

der praktischen Kleiifarbeit aber gehen sie lu weitem Bog

aus dem W tt e.

Ein Beispiel, wie es gemacht wird, bring! der Stuttgarter
.«Kommunist" vom II« März 1921, der uns allerdings erst in d i

letzte.i Tagen in die Hund kam. Unter der Ueberschrift: ..Ge¬

werkschaftsspalter, die nicht ausgeschlossen werden'1 beschäf¬

tigt sich ein Einsender JL* mit unserer Gaufachgruppe de. Kran-

kenkassenangestelltci Unter Verdrehung der Tatsachen wi-d

da erzählt »dafl dir Verl nd Mitglieder ausschließt blofl weil

sie Kommunisten < •. Rührei g« ; andere Kollegen selbst

dann nicht eingeschritten wird« wenn sie sich aktiv an der Grün¬
dung einer gegnerische: Organisation beteiligen. Es handele
Sich dabei allerdings nicht um Kommunisten, sondern um Ver¬

walter von der M.S.P.D. und deren Gemeinderäte. Die Grün¬

dung der beabsichtigten Neuorganisation unterblieb, dafür wur¬

den aber die Herreu Verwalter beim Tarifabschluß reichlich be¬

rücksichtigt.44

Diese ganzen Mitteilungen hat sich der Einsender direkt aus

Jen Fingern gesogen, und um die Säthe wirkungsvoller zu ge¬

stalten, verlegt er den Absch!ufl des Tarifvertrages fast um ein

Jahr später. List. Lüge und Verleumdung sind ja nach Lenin¬

scher Anweisung die geistigen Waffen der VKPD. Ist dem Ein¬
sender übrigens nicht bekannt, daß sich eine ordnungsgemäß ge¬

wählte Lanuesversammlung der Krankenkassenangestellten trotz

der starken Bedenken, die die Orgaiiisutionsvertreter geltend
machten, für den Abschluß des Tarifvertrages aussprach? Die
Massen sollen doch immer selber entscheiden; warum will „L"
dies hier nicht gelten lassen? JL." führt dann weiter aus. daß

unter den KassenangesteUten erneut Bestrebungen im Gange
sind, um eine neue Organisation im Anschluß an die Beamten¬

organisation zu gründen. Er erbebt gegen den Hauptvorstand
den Vorwurf, „blind auf beiden Augen" und „taub auf beiden

Ohren* gegen diese Bestrebungen zu sein. Die neue Organisa¬
tion werde ja nach seiner Meinung nicht nach Moskau gehen,
sondern eine stramme Stütze des kapitalistischen Klassenstaates

sein, für dessen Wohlergehen auch der Zentralverband der An¬

gestellten im Bunde mit den Gleichgesinnten des Afa-Bundcs

sich müht.

„L.4 erhebt hier die schwersten Vorwürfe gegen die Leitung
der Organisation. Solange er aber nicht den Mut hat seinen

Namen darunter zu setzen, solange er auf den Besuch unserer

Versammlungen verzichtet und solange er sein angebliches Mate¬

rial nicht der Organisation unterbreitet stellen wir fest: Es kam

dem Einsender weniger darauf an, die Zersplitterung in der Or¬

ganisation zu vermeiden; sein Hauptzweck ist, die kommunisti¬

schen Drahtzieher gegen v.rs In Bewegung zu setzen. „L." muß

wissen, daß wir allen Absplitterungsversncben«. gleich von wel¬

cher Seite sie ausgehen, entschieden entgegentreten. Jedes Mit¬

glied i*? verpflichtet die Organisationsleitung dabei zu unter¬

stützen. Dies geschieht'aber nicht dadurch, daß man in Tages¬

zeitungen anonyme Sehimpfartikel losläßt. Wir hoffen, daß ..L.M

seine Maske lüftet und die Beweisführung auf dem Ihm den freien

Gewerkschaften Üblichen Wege antritt. Oft Stuttgart.

Neue Ortsk.assenelntellung. Nach Beschluß des Tarifaus¬

schusses vom II. Juni 1920 wird vom Reichstarifausschuß eine

neue Ortsklasseneinteilung zum Reichstarif vorgenommen, sobald

das neue Ortsklassenverzeichnis zum Besoldungsgesetz erschie¬

nen ist. Voraussichtlich wird im April die neue Ort'klasscnein-

teilung fertiggestellt sein.

Erhöhung der Teuerungszulagen für die Beru-sgenosse»-

«ehaf^angestellten. Am 2. April wurde vor dem tariflichen

Schiichtungsansschufl erneut verhandelt und nach Vernehmung

der Beisitzer des früheren Schiedsgerichts als Auskunftsper¬

sonen folgender Schiedsspruch gefüllt:

Jn der Streitsache des Zentralverbandes der Angestellten

und des Verbandes der Beamten und Angestellten der Reichs-

unfaUversicherung gegen den Arbeitgeberverband der Deutschen

Berufsgenossenschaften E. V. hat der gemäß Ziffer III D des

Uebereinkommens vom 8. Dezember 1020 im Rcichsarbelts-

ministeriura gebildete Schiichtungsansschufl in seiner Sitzung

vom 2. April 1921, an welcher teilgenommen haben: Herr Gc-

heimrat Dr. Hausmann als unparteiischer Vorsitzender, Herr

Dr, Brahn und Herr Bauer als unparteiische Beisitzer. Herr

Baumeister Heuer als Arbeitgebcrbeisii/er, Herr Heilmanu als

Arbcitnehmcrbcisit/.er. folgenden Schiedspruch getaut:

Schiedsspruch.

Der SchiichtungsausschuB ist nach Anhörung der sachver¬

ständigen Auskunftspersonen übereinstimmend zu der Ueber-

zeugung gelangt daß die Tatsache einei Aenderung tu der Be¬

messung der Teuerungszulagen ffir die Reichsbeamten nach

Ziffer IIID des Uebereinkommens vo« 8. Dezember 1920 aus¬

reicht um die Forderung zu begründen, über eine Erhöhung des

TeuerungszuschUges zu verhandein. Aus dem Worte „ver¬

handeln" folgert der Schlichtungsausschuf aber dafl von einer

automatischen Anpassung nicht die Rede sein kann, daß viel¬

mehr über die Hone de zu gewahrenden Zuschläge unter Be¬

rücksichtigung der gesamten Verhältnisse mangels einer Eini-

ig unter den Parteien d\re)\ den Schlichtungsausschuß zu

entscheiden ist. Hieraus folgert der SchiichtungsausschuB in

seinei Mehrheit, daü der geltend gemachte Anspruch dem Grunde

nach gerechtfertigt ist. Was die Höhe des Anspruchs anbelangt,

) steht Jer Schlichtungsausschufl keine Veranlassnng, die nach

dem Uebereinkommen vom \ Dezember I9«20 bestehende Besser¬

stellung der berufsgenossenschaftlichen Angestellten gegenüber

den Reichsbeamten noch dadurch zu vergrößern, daß er auf die

an sich höheren Qehfilter die gleichen prozentualen leuerungs-

schlägc gewährt wie sie die Reichsbeamten vom I. Januar

1921 ab ^ ten habei Unter BeriJcksichtigi ig aller Gestehtn-

kt< hält es hie Jer Schiichtungsansschufl für geboten.
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die Höbe der Teuerungszuschläge in Anlehnung an die den

Keichsbeamten gewahrten Zuschläge %o festzusetzen, daß vom

I. Januar 1921 ab d;e Teuerungszuschl.lge

in der Ortski »ssc A auf <>5 PlW.
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erhöht werden.
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gez. Dr. Hausmann.

Der Schiedsspruch ist sowohl von Arbeitgeber- als auch

von Arbeitnchtnerseite angenommen worden D.e Auszahlung

der Zulagen wird inzwischen erfolgt sein. Lieber den \erlaut

der Verhandlungen werden wir noch berichten.

Bcrulsgcnossenscuatfllchc« Oberschiedsgeriebt. Die 4. und

5 Tagung des Obcrschiedsgcrichts vom 1K. bzw. 24. März 1921

unter dem Vorsitz des (ieheimen Regierungsrats Hausmann hatte

sich insgesamt mit 1«» Streitsachen zu belassen. In einer Sache

erklärte sich das Oberschiedsgericht für unzuständig, in einer

anderen beschloü es weitere Beweisaufnahme, in einer dritten

kam es zum Vergleich. Sieben Streitsachen fanden ihre Erle¬

digung durch Spruch. In 4 von diesen 7 Fällen hatte der Schlich-

tungsausschuß die lieschwerdefuhrer zurückgewiesen, in 3 Fallen

ihre Ansprüche ganz oder zum Teil anerkannt. Von den 4 ab-

lehnendcn Sprüchen wurden 2 vom Oberschiedsgericht bestätigt,

einer aufgehoben und der letzte zugunsten des Beschwerde-

fuhrers abgeändert; von den den Beschwerdeführern günstigen

drei Schiedssprüchen des Schlichtungsausschusses wurde einer

aufgehoben, einer bestätigt und einer zugunsten des Beschwerde¬

führers abgeändert.

Endlich gab die Beschwerde eines Schlichtungsausschuß¬

beisitzers dem Obcrsehiedsgcricht Anlaß zu folgendem Beschluß,

der für die Besetzung der Schlichtungsausschüsse von Bedeu¬

tung ist:

I» a s Oberschiedsgericht hält ein Mitglied

des Schlichtungsausschusses im Sinne des

f 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung an dem zur

Entscheidung vorgelegten Falle dann für

beteiligt, wenn es sich um einen Schicds-

streit derjenigen Berufs genossenschaft han¬

delt, der es selbst angehört.

Für weitere Kreise von Interesse sind folgende zwei Ent¬

scheidungen des Oberschiedsgerichts:

Ein Angestellter der Klasse I hatte die Bewilligung einer

Funktinnszulage für die Dauer der Geltung des Ueber¬

einkommens vom 14. November 1919 beantragt, mit der Begrün¬

dung, daß sämtlichen Angestellten der Klasse I seiner Verwal¬

tung eine derartige Zulage gewährt worden und es unbillig sei.

ihm allein die Zulage zu verweisrn. Das Oberschiedsgericht

hat den Anspruch abgelehnt, weil er ieder tarrfvertraghehen

Grundlage entbehre. Für die Zeit der Geltung des

Uebereinkommens vom 14. November 1919

war die Gewährung einer Funktionszulage

dem alleinigen Ermessen der Berufsge¬

nossenschaften überlassen.

Em im Mai 1920 aus dem Dienstverhältnis ausgeschiedener

Hausmeister beanspruchte für die Zeit vom 1. April 1919

bis zu seinem Austritte die Besoldung nach Ziffer 1,5

dos Uebereinkommens vom 14. November 1919. Im

Gegensatz zum Schlichtungsausschuß ist das Oberschiedsgericht

zu einem ablehnenden Spruche mit folgender Begrün¬

dung gekommen: Nach dem zwischen der Beruisgenossenschaft
und den Eheleuten F. unter dem 28. September 1912 abge¬

schlossenen Vertrage, auf Grund dessen den Eheleuten F. die

Hausmeister- und Burcaiidienerstelle in dem Hause N. N.-Straße 8

Übertragen worden Ist, hat das Oberschiedsger.cht nicht die

Ueberzcugung gewinnen können, daß es sich um eine Tätigkeit

bandelt, die unter das Uebercinkommcn vom 14. November 1919

fällt. In Rücksicht darauf, daß der Vertrag gemeinsam
mit den Eheleuten F. abgeschlossen worden

ist und die Hausmeister- und Bureaudiener¬

tätigkeit umfaßt, erscheint eine Trennung

insofern nicht möglich, als die Tätigkeit
des Herrn F. als B u r e a u d i e n e r besonders b e -

wertet wird. K.

Soziale Chronik.
Obligatorische KinderVersicherung. In der Schweiz erstrebt

man auf Grund der ausgezeichneten Erfahrungen, die einzelne

Kantone in dieser Hinsicht machten, die Einführung einer obli¬

gatorischen, seh auf a;!e Kinder bis zum 15. Lebensjahre er¬

streckenden Versicherung gegen Krankheit. Das Bundcsgesetz
über die Kranken- und Unfallversicherung von 1911 berechtigt

zwar alle Krankenkassen. KInder zu versichern, allerdings nur

für ärztliche Behandlung und Arznei, wie es in Deutschland

auch bei der Familienversicherung der Fall ist. F* gibt aber

auch Kassen, die aussch'ießlich die Femfltenrti irnJitrong be¬

treiben, die dadurch noch besonders-!« Bertenuntr-au <ten Schulen

stehen, daß in der Verwaltung Vertreter der Lehrerschaft sitzen.

Her Kanton Solothurn hat seine Gemeinden ermächtigt, die

K:n lerversicherung obligatorisch zu machen, und sich zur

Zahlung eines jährlichen Beitrages von einem Frank für iedei

Kind verpflichtet. Die Folge davon ist. daß in fast allen Ge¬

meinden jedes Kind, unabhängig vom Einkommen der Eltern,

gießen Krankheit versichert ist. Wie viele Vorteile aus solchen

Einrichtungen fiir die körperliche Entwicklung des Kindes sich

ergehe«, bedarf keiner weiteren Erläuterung.
¦

Literatur.

Die Aufgaben der Krankenkassen und Äerzte nach dem

Reichsversorgungseesetz mit vollständigem Oesetzestext. aus*

führlichen Erläuterungen, amtlichen Rentenberechnungstabellen,
ärztlicher Gebührenordnung tür Versorgungsbereehtigte. sowie

allen notwendigen Formularen für Krankenkassen. Gemeinver¬

ständlich dargestellt von Julius Cohn, Geschäftsführer, und

Kr nst Rieger, Abteilnnetvorftcher der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse der Stadt Berlin. Preis 10.SO Mk. Formular-Ver¬

lag G. m. b. H., Abteilung Buchverlag, Berlin SW. 19, Beuthstr. 6.

Das vorliegende Buch hilft einem dringenden Bedürfnisse

ab. Jeder in der Kassenpraxis Stehende wird sein Erscheinen

mil Freuden begrüßen. Das Reichsversorgungsgesetz verpflich«-

tet die Krankenkassen zu erheblichen Leistungen an die versor¬

gungsberechtigten Versicherten. Die Allgemeinen Ortskranken¬

kassen und Landkrankenkassen müssen darüber hinaus alle ver«-

sorgungsberechtigten Kriegsbeschädigten im Krankheitsfall unter¬

stützen, auch wenn sie keiner Krankenkasse angehören. An¬

spruch airi Erstattung durch das Reich besteht Jedoch nur, wenn

die umfangreichen, teilweise äußerst -komplizierten Vorschriften

gcncu beachtet werden. Die Höhe des Krankengeldes für Nicht-

versicherte muß in jedem Fall besonde.s berechnet werden und

richtet sich nach dem Verhältnis des Arbeitsverdienstes zuiri

Ve*dienstausfall und der Höhe der Rente. Werden diese, in

jedem einzelnen Fall verschiedenen und schwierigen Berech¬

nungen nicht richtig innegehalten, so geht der Erstattungs-

anspruch ganz oder teilweise verloren. Aehnlich ist es bei der

Berechnung des Hausgeldes für im Krankenhaus befindliche

Kriegsbeschädigte.

Die vorliegende Schrift brbigt nach einer instruktiven. In¬

haltsübersicht den vollständigen Oesetzestext, sowie ausführliche

Erläuterungen. Beispiele iür die Berechnung des Kranken- und

Hausgeldes, sowie alle notwendigen Formulare für Kranken¬

kassen, ferner amtliche Rentenberechnungstabellen.

Die zwischen dem wirtschaftlichen Verband der Äerzte

Deutschlands und dem Reich *?r >'M - ^t r,, ;1 vereinbarte

besondere Gebührenordnung für die Behandlung der Kriegs*

beschädigten ist in der Schrift enthalten.

Ein ausführlicher Kommentar zu den gesetzlichen Bestim¬

mungen über die Leistungen der Kasse, sowie praktische Rat-

Svhiäge zur Anwendung des Gesetzes machen das Buch zu einem

unentbehrlichen Ratgeber für alle, die mit Versorgungsberechtig¬

ten zu tun haben. Allen Kassenvorständen, geschäftsleitenden
und abfertigenden Beamten der Krankenkassen, Bern.sgenossen¬

schaften und Versicherungsanstalten, sowie sämtlichen Auskunfts-

stcllcn der Gemeinden, Gewerkschaften und Versorgungsämtern«

allen Fursorgestellen für Kriegsbeschädigte muß die Anschaf¬

fung dieser klar unterrichtenden Schritt dringend empfohlen

werden. Sie ist durch unsere Buchhandlung erhältlich.

Die gesamten Abänderungsgesetze der Angestelltenversiche¬

rung nebst den Beziehungen zum Arbeitsrecht, zur Militärver¬

sorgung usw. Einleitung und ausführliches Sachregister, erläutert

von Dr. Hermann Der seh, Ministerialrat im Reichsarbeits¬

ministerium. Sammlung deutscher Gesetze« Band 62, Verlag
J. Bensheimcr, Mannheim, Berlin, Leipzig. Preis 15 Mk.

Diese Ausgabe bringt alle Abänderungen zum An-

gcstelltcnversichertingsgesetz, die in zahlreichen Gesetzen und

Verordnungen seit Inkrafttreten der Angestellten versicher ung

verstreut sind. Auch die Rechtsprechung und das

Schrifttum sind überall eingehend berücksichtigt. Die Er¬

läuterungen sind übe reich tiieh, systematisch geordnet, leicht ver«

Stfindlich und dabei doch außcrordcnt!ich ausführlich. Die Rechte

der Kriegsteilnehmer und ihrer Hinterbliebenen und ihre Nach¬

wirkung für de Zukunft, ferner die Heraufsetzung der Ver«

sicher u ngsgrenze sind besonders eingehend erläutert.

Wer irgend mit der Sozialversicherung zu tun h:».t, kann

das Buch nicht entbehren. Das gilt um so mehr als das Buch

auch die Beziehungen der Angestellten ver¬

sieh er ung zum Arbeitsrecht, zur neuen Steuer¬

gesetzgebung und den sonstigen n 1 c h t v c r •

I i c h e r u n g s r e c h 11 i c h c n neueren Gesetzen bringt. Diese

Beziehungen find sehr wichtig, da insbesondere das Betriebs-

rtttexeseti den AngcstcIUenbegnif aus der Angesteiltenversiche-

rnng ableitet.
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